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Protokoll  
der Mitgliederversammlung des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. 

am Donnerstag, 03. September 2015 um 19.15 Uhr  
im Sitzungsraum des Amtes Süderbrarup 

 
Anwesend sind: 
Stimmberechtigte Mitglieder: 
Hans-Werner Berlau, Uwe Schürch (BBZ Schleswig, Außenstelle Kappeln), Karsten Biermann 
(Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg), Ilse Langmaack-Hopmann 
(Landfrauenkreisverband Schleswig und Heimatverein der Landschaft Angeln e.V., als 
Vertreterin für Heinrich Nissen), Stefan Wesemann (IHK Flensburg, GS Schleswig), Dr. Julia 
Pfannkuch (Stadt Schleswig, als Vertreterin für Dr. Arthur Christiansen), Thomas Detlefsen (Amt 
Süderbraup und Touristikverein Schleidörfer e.V.), Gunnar Bock (Amt Schlei-Ostsee), Fritz-
Wilhelm Blaas (Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde, als Vertreter für Jürgen Kühl), Kai 
Schmidt (DRK Kreisverband Schleswig-Flensburg e.V.), Dagmar Struß (NABU Ostangeln), 
Thomas Johannsen (Amt Geltinger Bucht), Rainer Moll (Stadt Kappeln), Heiko Albert (Amt 
Südangeln), Ralf Feddersen (Amt Haddeby), Max Triphaus (Ostseefjord Schlei GmbH)  
 
 
Weitere Anwesende: 
Norman Strauß (Amt Süderbrarup), Jörg Exner (Stadt Kappeln), Ralph Schmidt und Kai Lach 
(Kreisjugendring Schleswig-Flensburg e.V.), Christine Hannemann (Gemeinde Norderbrarup), 
Michael Bruhn (Bibelzentrum Schleswig),  Ingwer Hansen (Touristikverein Kappeln / Schlei-
Ostsee e.V.),  Hans Christian Green, Jan-Nils Klindt (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume (LLUR), Außenstelle Flensburg), Cornelia Plewa (Planungsbüro Plewa), Svenja 
Linscheid und Angela Gundlach (LAG Geschäftsstelle) 
 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorsitzenden 
3. Aufnahme von neuen Mitgliedern  
4. Satzungsänderung  
5. Wahl von einem neuen Mitglied und zwei Stellvertretern in den Vorstand  
6. Informationen über die aktuelle Entwicklung zur Förderperiode 2014 - 2020  
7. Verschiedenes 

 
 
 
zu TOP 1: Begrüßung 
 
Der Vorsitzende des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e. V., Herr Berlau begrüßt die Anwesenden 
der Mitgliederversammlung und stellt fest, dass form- und fristgerecht geladen wurde. Die 
Versammlung ist  gem. § 10 Abs. 3 Ziffer e) beschlussfähig.  
  
 
 
zu TOP 2: Bericht des Vorsitzenden 
 
Herr Berlau berichtet über folgenden aktuellen Sachstand und Termine: 
 

 Die vier gut besuchten Arbeitskreise tagten im Juni bzw. Juli des Jahres u.a. zur 
Vorstellung der Starterprojekte 

 Am 08.09.2015 findet die nächste LAG Vorstandssitzung statt: Entscheidung über drei 
Projekte im Rahmen des regionalen Budgets. Derzeit fehlen noch die 
Projektantragsunterlagen vom Land. Diese werden Ende September erwartet. 

 Antrittsbesuch bei der neuen Internatsleitung Stiftung Louisenlund 
 Schleibereisung am 22.06.2015 auf Einladung der Schleifischer  und der Stadt Schleswig 
 Teilnahme an der Zukunftsstrategie des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
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 Teilnahme an der Abschlussveranstaltung „Energiebürger S-H Region  Nord-Angeln“ am 
04.07.2015 auf dem Scheersberg unter der Überschrift Bürger stärken die Energiewende;  
Vorstellung der Bürgerprojekte 

 Nachfolger von Herrn Thoben aus der Abteilung Ländliche Entwicklung im MELUR ist 
Herr Blucher 
 
 

Aus der Geschäftsstelle berichtet Frau Linscheid: 
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Zu TOP 3: Aufnahme von  neuen Mitgliedern 
 
Gemäß § 3 Abs. 5  und § 9 Abs. 2 Buchstabe d) der Vereinssatzung ist die Mitgliederver- 
sammlung zuständig und verantwortlich für die Mitgliederaufnahme. Diese hat durch einen 
schriftlichen Aufnahmeantrag zu erfolgen.  
 
Einen Antrag auf Aufnahme haben gestellt: 
 

• Mobilé e.V., Esgrus 

• Hans Christian Green, Boren 

• Touristikverein Kappeln / Schlei-Ostsee e.V., Kappeln 

• Bibelzentrum Schleswig, Schleswig 

• Kreisjugendring Schleswig-Flensburg, Schleswig 

• Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e.V. Angelner Dampfeisenbahn, Mohrkirch 

  
Die Abstimmung zur Aufnahme der Vereinsmitglieder erfolgt En-bloc.  
 
Beschluss:  Die Mitgliederversammlung beschließt, den Mobilé e.V., Hans Christian Green, den 
Touristikverein Kappeln / Schlei-Ostsee e. V., das Bibelzentrum Schleswig, den Kreisjugendring 
Schleswig-Flensburg und die Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e.V. als Mitglieder in den 
Verein LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e. V. aufzunehmen. 
 
Abstimmung:     18 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
Der Anteil der kommunalen Partner an der Beschlussfassung beträgt 38,8 % (7 von 18 
stimmberechtigen Mitglieder). 
 
Hinweis: Die neuen Mitglieder des Vereins sind ab sofort stimmberechtigte Mitglieder und 
können an den weiteren Beschlüssen teilnehmen. 
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Zu TOP 4: Satzungsänderung 
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstrategie für die EU-
Förderperiode 2014 bis 2020 wurden in den Mitgliederversammlungen am 24.06.2014 und 
22.09.2014 bereits Änderungen im Hinblick auf EU-Vorgaben und Erfahrungen der Vereinsarbeit 
beschlossen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Anerkennung als AktivRegion für 
die neue Förderperiode wurden weitere Hinweise von Seiten des zuständigen Ministeriums 
gegeben, die entsprechend in der 4. Änderung der Satzung einzuarbeiten sind. 
 
 
In § 3 Abs. 3 haben die Mitgliedsorganisationen und –institutionen jeweils schriftlich natürliche 
Personen als ständige Vertreter zu benennen. 
 
In § 3 (Mitglieder) wird der Absatz (3) um das Wort „schriftlich“ ergänzt und lautet nunmehr: 
Kreise, Städte, Ämter, Gemeinden, Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie juristische 
Personen benennen schriftlich jeweils natürliche Personen als ständige/n Vertreter/-in, der/die 
sich seiner-/ihrerseits vertreten lassen kann. 
 
In § 6 Abs. 1 muss deutlich formuliert werden, dass im Vorstand weder die kommunalen 
Gebietskörperschaften gemeinsam  mit den Behörden noch einzelne Interessengruppen (z.B. 
Naturschutz, Tourismus, …) mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten sind. Die bisherige 
Aufteilung von 8 kommunalen Partnern und neun nicht kommunalen Partnern reicht nicht aus. 
Die Formulierung des MELUR wurde übernommen. 
 
Der § 6 (Vorstand) Absatz (1) wird um die Sätze „Im Vorstand sind weder die kommunalen 
Gebietskörperschaften gemeinsam mit den Behörden noch einzelne Interessengruppen mit mehr 
als 49% der Stimmrechte vertreten“  und um die Wörter „behördliche“ und „die diesen Bereich 
repräsentieren“ erweitert. § 6 (1) lautet nunmehr wie folgt:. Im Vorstand sind weder die 
kommunalen Gebietskörperschaften gemeinsam mit den Behörden noch einzelne 
Interessengruppen mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten. Der Vorstand besteht aus 
einem/einer Vorsitzenden und zwei Stellvertretern/Stellvertreterinnen. Insgesamt gehören dem 
Vorstand 17 Mitglieder an, davon acht kommunale und behördliche Partner, mit einer Vertreterin 
bzw. einem Vertreter jeder kommunalen Körperschaft gem. § 1 Abs. 2 und neun nicht 
kommunale Partner aus den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände und 
sonstigen juristischen und privaten Personen. Diese werden durch die Mitgliederversammlung 
aus den Vertretern der Mitglieder, die diesen Bereich repräsentieren, gewählt. 

 
In § 8 Abs. 2 wird verdeutlicht, dass die Übermittlung von Unterlagen an den Vorstand für 
Sitzungen schriftlich erfolgt. Im Weiteren wird in den Absätzen 3, 4 du 5 korrigiert, dass der Anteil 
der kommunalen Partner oder einzelner Interessengruppen an der Beschlussfassung nicht mehr 
als 50% (vorher 49%) betragen darf. 
 
§ 8 (Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes) wird im Absatz (2) das Wort 
„spätestens“ durch „mindestens“ ersetzt und um das Wort „schriftlich“ und den Satz „Die 
Übermittlung der Beratungsunterlagen kann auch per Mail erfolgen.“ erweitert. § 8 (2) lautet 
nunmehr: Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen werden den Vorstandsmitgliedern 
von dem/der Vorsitzenden mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn schriftlich übermittelt. Die 
Übermittlung der Beratungsunterlagen kann auch per Mail erfolgen. 
 
In § 8 Absätze (3), (4) und (5) werden die Zahlen „49“ durch die Zahl „50“ ersetzt und lauten 
nunmehr wie folgt:  

(3)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Vorstandes anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festgestellt. 
Die Feststellung der Beschlussfähigkeit und das Nichtvorhandensein von 
Interessenkonflikten bei den Mitgliedern des Vorstandes sind vor jeder 
Projektauswahlentscheidung zu wiederholen und in der Niederschrift zu dokumentieren. 
Der Anteil der kommunalen Partner oder einzelner Interessengruppen darf an der 
Beschlussfassung nicht mehr als 50% betragen. 
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(4) Ist der Vorstand nicht beschlussfähig, wird in der Sitzung ein „Vorbehaltsbeschluss“ der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst und die Voten der fehlenden 
stimmberechtigten Mitglieder werden nachträglich im schriftlichen Verfahren eingeholt. 
Die Zustimmung wird nach einer Frist von zwei Wochen unterstellt. Auf die Frist ist im 
schriftlichen Verfahren hinzuweisen. Der Anteil der kommunalen Partner oder einzelner 
Interessengruppen darf an der Beschlussfassung nicht mehr als 50% betragen. 
 

(5) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Mitglied widerspricht, ohne Sitzung im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich 
niederzulegen und den Mitgliedern des Vorstandes mitzuteilen. Der Anteil der 
kommunalen Partner oder einzelner Interessengruppen darf an der Beschlussfassung 
nicht mehr als 50% betragen. 

 
 
Gleiches gilt für die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung gem. § 10 Abs. 3 
Buchstabe c). 
 
In § 10 (Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung) wird im Absatz (3c) die Zahl „50“ durch 
die Zahl „49“ ersetzt und lautet nunmehr wie folgt: Der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner, 
Verbände sowie sonstige juristische und natürliche Personen an der Beschlussfassung müssen 
repräsentativ vertreten sein. Der Anteil der kommunalen Partner oder einzelner 
Interessengruppen darf an der Beschlussfassung nicht mehr als 50% betragen. 
 
Ergänzung des § 12 (Entschädigung) 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 12.03.2015 beschlossen, dem Vorsitzenden der lokalen 
Fischereiaktionsgruppe (FLAG) eine Entschädigung von monatlich 100,00 € zu zahlen. Nach 
Vereinsrecht sind Entschädigungen in der Satzung zu regeln. 
 
Hintergrund: 
Bereits seit der Gründung der Regionalentwicklungsinitiative unter LEADER+  wurde die 
Fischwirtschaft als wichtiger Faktor und wesentlicher Bestandteil für die regionale Identität 
herausgearbeitet. In der Förderperiode 2007 bis 2013 wurden die vier Standorte Maasholm, 
Kappeln, Arnis und Schleswig als Fischwirtschaftsgebiete anerkannt. Mit der Förderperiode 
2014-2020 erweitert sich die Gebietskulisse. 
 
Die Akteure arbeiten als eigenständiger Arbeitskreis in der lokalen Entwicklungsstrategie der 
AktivRegion Schlei-Ostsee. Er verabschiedet die Zielsetzungen und Strategien für diesen 
Bereich und entwickelt Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete. 
Der Arbeitskreis ist Entscheidungsgremium als Gruppe entsprechend den Vorgaben des 
Europäischen Meeres- u. Fischereifonds, d.h. Projekte werden direkt in der Arbeitsgruppe 
eigenverantwortlich beschlossen und dem LLUR als Bewilligungsstelle vorgelegt. 
 
Der Vorsitzende der FLAG koordiniert die Aktivitäten innerhalb der Gruppe und übernimmt die 
Interessenvertretung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, ist dort stimmberechtigt und arbeitet 
an den Netzwerktreffen auf Landesebene mit. Für den damit verbundenen Zeitaufwand für die 
erfolgreiche Umsetzung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds, auch durch die 
geänderte Gebietskulisse, wird angeregt, dem Vorsitzenden der FLAG eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,-- € zu gewähren. Zusätzlich wird angeregt, die 
entstehenden Fahrtkosten für die Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Region, die mit der 
Funktion verbunden sind, auf Basis des Bundesreisekostengesetzes zu erstatten. Bislang 
wurden nur Fahrtkosten für Termine außerhalb der Region erstattet, da diese nur förderfähig 
abgerechnet wurden. Die pauschale Entschädigung und voraussichtlich die Fahrtkosten 
innerhalb der Region sind nicht förderfähig. 
 
Der § 12 (Entschädigung) wird um einen Absatz (2) ergänzt und lautet: Dem/Der Vorsitzenden 
des Arbeitskreises FLAG wird eine Entschädigung in Höhe  von 100,00 EUR monatlich gewährt. 
Die Finanzierung der Entschädigung erfolgt außerhalb der EMFF-Förderung.  
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Beschluss: Der Vorstand stimmt den genannten Änderungen der Vereinssatzung der LAG 
AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. zu. 
 
Abstimmung:     22 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
Der Anteil der kommunalen Partner an der Beschlussfassung beträgt 31,8% (7 von 22 
stimmberechtigen Mitglieder). 
 
 
zu TOP 5: Wahl von einem neuen Mitglied und zwei Stellvertretern in den Vorstand 
 
Nach § 6 Abs. 1 der Vereinssatzung besteht der Vorstand aus 17 Mitgliedern, davon acht 
kommunalen und behördlichen Partnern, mit einer Vertreterin bzw. einem Vertreter jeder 
kommunalen Körperschaft gem. § 1 Abs. 2 und neun nicht kommunalen Partnern aus den 
Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände und sonstigen juristischen und privaten 
Personen. Diese werden durch die Mitgliederversammlung aus den Vertretern der Mitglieder, die 
diesen Bereich repräsentieren, gewählt. 
 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird ein anderer 
Vertreter/andere Vertreterin aus den Reihen der Mitglieder unter Berücksichtigung von Abs. 1 
gewählt. Der/Die Nachrückende verbleibt in dem Wahlturnus des/der Ausgeschiedenen. 
 
Die aktuelle Wahlzeit des Vorstandes endet im Juni 2017. 
 
Im kommunalen Bereich steht folgende Änderung an: Zum 01.08.2015 hat Ralf Feddersen beim 
Amt Haddeby die Funktion des Leitenden Verwaltungsbeamten übernommen und ist aus der 
Funktion des Amtsvorstehers ausgeschieden. Der Amtsausschuss des Amtes Haddeby hat 
beschlossen, künftig die 1. stellv. Amtsvorsteherin Anke Gosch in den Vorstand der LAG 
AktivRegion Schlei-Ostsee zu entsenden. 
 
Im Zusammenhang mit der Anerkennung als AktivRegion für die Förderperiode 2014-2020 hat 
der Vorstand die Geschäftsordnung geändert. In den Vorstand gewählte natürliche Personen 
werden durch eine in der Mitgliederversammlung namentlich gewählte natürliche Person 
vertreten. Bislang wurden keine Vertreter für natürliche Personen benannt. Als natürliche 
Personen sind im Vorstand Hans-Werner Berlau und Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim 
vertreten. Für beide ist jeweils eine natürliche Person als Vertretung zu wählen. 
 
Für die Vertretung von Hans-Werner Berlau wird Hans Christian Green, als Vertreter von Prof. 
Dr. Claus von Carnap-Bornheim wird Karsten Biermann vorgeschlagen. 
 
Beschluss: Die Mitgliederversammlung wählt Anke Gosch als Vertreterin des Amtes Haddeby in 
den Vorstand der LAG AktivRegion Schlei-Ostsee. Im Vertretungsfalle wird als Vertreter für 
Hans-Werner Berlau Hans Christian Green und als Vertreter für Prof. Dr. Claus von Carnap-
Bornheim Karsten Biermann gewählt. 
 
Abstimmung:     22 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
Der Anteil der kommunalen Partner an der Beschlussfassung beträgt 31,8% (7 von 22 
stimmberechtigen Mitglieder). 
 
 
Zu TOP 6: Informationen über die aktuelle Entwicklung zur Förderperiode 2014 – 2020  
 
Herr Klindt stellt in einer Power-Point-Präsentation die Neuerungen und Rahmenbedingungen 
der Förderperiode 2014 bis 2020 sowie die Zuwendungsbestimmungen der Leitprojekte vor. Die 
Präsentation ist Anlage des Protokolls. 
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Zu TOP 7: Verschiedenes 
 
Frau Linscheid weist auf folgende Termine hin: 
 
08.09.2015: Energiekonferenz der hauptamtlichen Verwaltungen 
08.09.2015: LAG Vorstandssitzung im Rathaus in Schleswig 
10.09.2015: 1. Regionalkonferenz der Gesundheitsregion NORD: Infrastruktur im ländlichen  
                     Raum – Schwerpunkt: medizinische Versorgung (Kreishaus Sl-Fl) 
 
Hinweis auf Seminare des Bildungszentrums für Natur, Umwelt u. ländlichen Räume 
(www.bnur.schleswig-holstein.de): 
 
15.09.2015: Innenentwicklung – Neuer Raum für Wirtschaft und Wohnen mit    
                    Naturschutzaspekten auf dem Land 
13.10.2015: Zukunft der Nahversorgung im ländlichen Raum: mobil oder stationär? 
10.11.2015: Zukunftsfähige Mobilitätskonzepte für ländliche Räume 
 
Im Oktober / November 2015 tagen voraussichtlich die Arbeitskreise Klimawandel und 
Energiewende; Daseinsvorsorge; Wachstum und Innovation und Bildung und der 
Querschnittsarbeitskreis Kulturelles Erbe. 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Herr Berlau mit einem Dank an alle 
Anwesenden  um 20.20 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
_________gez. Berlau__________   ___gez. Gundlach______________________ 
  
Hans-Werner Berlau                         Angela Gundlach 
Vorsitzender                                                          Protokollführerin    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnur.schleswig-holstein.de/
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